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ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Ghana, Grenada, Griechenland, Guate-
mala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kam-
bodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien,
Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Repu-
blik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föde-
ration, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Repu-
blik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tsche-
chische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Ver-
einigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika. 

Enthaltungen: Australien, Honduras, Ruanda, Tonga, Uganda, Usbekistan.

58/20. Besonderes Informationsprogramm der Sekreta-
riats-Hauptabteilung Presse und Information
über die Palästina-Frage

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes76,

insbesondere Kenntnis nehmend von den in Kapitel VI des
genannten Berichts enthaltenen Informationen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/109 vom 3. Dezem-
ber 2002,

überzeugt, dass die weltweite Verbreitung genauer und
umfassender Informationen und die Rolle der Organisationen
und Institutionen der Zivilgesellschaft nach wie vor von ent-
scheidender Bedeutung für eine bessere Kenntnis und eine
stärkere Unterstützung der unveräußerlichen Rechte des palä-
stinensischen Volkes sind,

unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der Re-
gierung des Staates Israel und der Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen Vol-
kes, und auf die zwischen den beiden Seiten bestehenden Ab-
kommen sowie darauf, dass diese Abkommen vollständig ein-
gehalten werden müssen,

es begrüßend, dass das Quartett offiziell den "Fahrplan"
für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des
israelisch-palästinensischen Konflikts77 vorgelegt hat,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Maßnah-
men, welche die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und In-

formation gemäß der Resolution 56/35 vom 3. Dezember
2001 getroffen hat;

2. vertritt die Auffassung, dass das besondere Informa-
tionsprogramm der Hauptabteilung über die Palästina-Frage
insofern sehr nützlich ist, als es die Palästina-Frage und die
Situation im Nahen Osten der internationalen Gemeinschaft
stärker ins Bewusstsein rückt, und dass das Programm wirk-
sam zu einem Klima beiträgt, das den Dialog fördert und den
Friedensprozess unterstützt;

3. ersucht die Hauptabteilung, in voller Zusammenar-
beit und Abstimmung mit dem Ausschuss für die Ausübung
der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes
und mit der auf Grund von Entwicklungen betreffend die Pa-
lästina-Frage unter Umständen gebotenen Flexibilität ihr be-
sonderes Informationsprogramm im Zweijahreszeitraum
2004-2005 fortzusetzen und vor allem

a) Informationen über alle die Palästina-Frage betref-
fenden Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen zu
verbreiten, so auch Berichte über die von den zuständigen
Stellen der Vereinten Nationen geleistete Arbeit;

b) auch weiterhin Publikationen über die verschiedenen
Aspekte der Palästina-Frage auf allen Gebieten herauszuge-
ben und auf den neuesten Stand zu bringen, so auch Materia-
lien über die jüngsten diesbezüglichen Entwicklungen, insbe-
sondere die Aussichten auf Frieden;

c) ihr audiovisuelles Material über die Palästina-Frage
zu erweitern und auch weiterhin solches Material herzustellen
und zu erhalten und die Ausstellung im Sekretariat zu aktua-
lisieren;

d) Informationsmissionen für Journalisten in das Ge-
biet zu veranstalten und zu fördern, so auch in das der Zustän-
digkeit der Palästinensischen Behörde unterstehende Gebiet
und das besetzte Gebiet;

e) internationale, regionale und nationale Seminare
oder Treffen für Journalisten zu veranstalten, die insbesonde-
re darauf gerichtet sind, die Öffentlichkeit für die Palästina-
Frage zu sensibilisieren;

f) dem palästinensischen Volk auch künftig beim Aus-
bau des Medienbereichs behilflich zu sein und insbesondere
das 1995 begonnene Ausbildungsprogramm für das Personal
palästinensischer Rundfunk- und Fernsehanstalten und für pa-
lästinensische Journalisten zu stärken.

RESOLUTION 58/21

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 160 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 5 Enthal-
tungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.26/Rev.1 und
Add.1, eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Dar-
ussalam, Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Malaysia, Mali, Malta, Marokko,
Mauretanien, Namibia, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Su-
dan, Togo, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und Herze-
gowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Bu-

76 Ebd.
77 S/2003/529, Anlage.
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rundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Ghana, Grenada, Griechenland, Guate-
mala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kam-
bodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien,
Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Repu-
blik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föde-
ration, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syri-
sche Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad
und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Pa-
lau, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Australien, Honduras, Nauru, Ruanda, Tonga.

58/21. Friedliche Regelung der Palästina-Frage

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich der auf der zehnten Notstandssondertagung verab-
schiedeten Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967)
vom 22. November 1967, 338 (1973) vom 22. Oktober 1973,
1397 (2002) vom 12. März 2002 und 1515 (2003) vom
19. November 2003,

es begrüßend, dass der Sicherheitsrat die Vision einer Re-
gion bekräftigt hat, in der zwei Staaten, Israel und Palästina,
Seite an Seite innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen le-
ben,

feststellend, dass seit der Verabschiedung der Resolution
181 (II) vom 29. November 1947 sechsundfünfzig Jahre und
seit der 1967 erfolgten Besetzung palästinensischen Gebiets
einschließlich Ost-Jerusalems sechsunddreißig Jahre vergan-
gen sind,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs, der
gemäß dem Ersuchen in ihrer Resolution 57/110 vom 3. De-
zember 2002 vorgelegt wurde78,

erneut erklärend, dass die Vereinten Nationen eine dau-
ernde Verantwortung für die Palästina-Frage tragen, bis diese
unter allen Aspekten gelöst ist,

überzeugt, dass die Herbeiführung einer endgültigen
friedlichen Regelung der Palästina-Frage, des Kerns des ara-

bisch-israelischen Konflikts, eine zwingende Voraussetzung
für die Herbeiführung eines umfassenden und dauerhaften
Friedens und von Stabilität im Nahen Osten ist,

sich dessen bewusst, dass der Grundsatz der Gleichbe-
rechtigung und der Selbstbestimmung der Völker zu den Zie-
len und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen ge-
hört,

in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des
Gebietserwerbs durch Krieg,

in Bekräftigung der Illegalität der israelischen Siedlungen
in dem seit 1967 besetzten Gebiet und der israelischen Maß-
nahmen zur Veränderung des Status von Jerusalem, und be-
kräftigend, dass der durch Israel vorgenommene Bau einer
Mauer innerhalb des besetzten palästinensischen Gebiets, so
auch in und um Ost-Jerusalem, gegen die einschlägigen Be-
stimmungen des Völkerrechts verstößt,

in Bekräftigung des Rechts aller Staaten der Region, in
Frieden innerhalb sicherer, international anerkannter Grenzen
zu leben,

unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der Re-
gierung des Staates Israel und der Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen Vol-
kes79, und auf die zwischen den beiden Seiten bestehenden
Abkommen, sowie darauf, dass diese Abkommen vollständig
eingehalten werden müssen,

es begrüßend, dass sich der Sicherheitsrat in der Resolu-
tion 1515 (2003) den von dem Quartett erarbeiteten ergebnis-
orientierten "Fahrplan" für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lö-
sung des israelisch-palästinensischen Konflikts80 zu eigen ge-
macht hat, und die Notwendigkeit betonend, dass er umge-
setzt wird und dass seine Bestimmungen eingehalten werden,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Errichtung
der Palästinensischen Behörde, und anerkennend, dass ihre
beschädigten Institutionen dringend wiederaufgebaut, refor-
miert und gestärkt werden müssen,

unter Begrüßung des positiven Beitrags, den der Sonder-
koordinator der Vereinten Nationen für den Nahost-Friedens-
prozess und Persönliche Beauftragte des Generalsekretärs bei
der Palästinensischen Befreiungsorganisation und der Palästi-
nensischen Behörde zu dem Friedensprozess leistet, so auch
im Rahmen der Tätigkeiten des Quartetts,

erfreut über die Einberufung internationaler Gebertagun-
gen sowie über die Schaffung internationaler Mechanismen
zur Gewährung von Hilfe an das palästinensische Volk,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die tragi-
schen Ereignisse in dem besetzten palästinensischen Gebiet
einschließlich Ost-Jerusalems seit dem 28. September 2000
und die fortdauernde Verschlechterung der Lage, namentlich
über die steigende Zahl der Toten und Verwundeten, haupt-
sächlich unter der palästinensischen Zivilbevölkerung, die

78 A/58/416-S/2003/947.

79 Siehe A/48/486-S/26560, Anlage.
80 S/2003/529, Anlage.
56



I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
sich verschärfende humanitäre Krise, der sich das palästinen-
sische Volk gegenübersieht, und die weit verbreitete Zerstö-
rung öffentlichen und privaten palästinensischen Eigentums
sowie entsprechender Infrastruktur, einschließlich zahlreicher
Institutionen der Palästinensischen Behörde,

sowie mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die
wiederholten Einfälle in die unter palästinensischer Kontrolle
stehenden Gebiete und die erneute Besetzung zahlreicher pa-
lästinensischer Bevölkerungszentren durch die israelischen
Besatzungstruppen,

betonend, wie wichtig die Sicherheit und das Wohl aller
Zivilpersonen in der gesamten Nahostregion sind, und alle
Akte der Gewalt und des Terrors gegen Zivilpersonen auf bei-
den Seiten, namentlich Selbstmordbombenanschläge und au-
ßergerichtliche Hinrichtungen, verurteilend,

zutiefst besorgt über das zunehmende Leid und die stei-
gende Zahl der Opfer auf palästinensischer wie israelischer
Seite, den Vertrauensverlust auf beiden Seiten und die besorg-
niserregende Situation im Nahost-Friedensprozess,

in dem Bewusstsein, dass es dringend eines mit neuem Le-
ben erfüllten und aktiven internationalen Engagements be-
darf, um beide Seiten dabei zu unterstützen, die derzeitige ge-
fährliche Pattsituation im Friedensprozess zu überwinden,

bekräftigend, dass die Parteien bei allen internationalen
Anstrengungen dringend kooperieren müssen, namentlich bei
den Anstrengungen, die das Quartett unternimmt, um die der-
zeitige tragische Situation zu beenden und die Verhandlungen
zur Herbeiführung einer endgültigen Friedensregelung wieder
aufzunehmen,

erfreut über die Initiativen und Anstrengungen, die die Zi-
vilgesellschaft in jüngster Zeit unternommen hat, um zu einer
friedlichen Regelung der Palästina-Frage zu gelangen,

1. erklärt erneut, dass es notwendig ist, eine friedliche,
alle Aspekte einbeziehende Regelung der Palästina-Frage, des
Kerns des arabisch-israelischen Konflikts, herbeizuführen
und alle diesbezüglichen Anstrengungen zu verstärken;

2. bekräftigt ihre volle Unterstützung für den in Madrid
eingeleiteten Nahost-Friedensprozess und die zwischen der
israelischen und der palästinensischen Seite bestehenden Ab-
kommen, betont, dass im Nahen Osten ein umfassender, ge-
rechter und dauerhafter Frieden geschaffen werden muss, und
begrüßt in dieser Hinsicht die Anstrengungen des Quartetts;

3. begrüßt die Arabische Friedensinitiative, die der Rat
der Liga der arabischen Staaten auf seiner am 27. und
28. März 2002 in Beirut abgehaltenen vierzehnten Tagung
verabschiedete81;

4. fordert beide Parteien auf, ihren Verpflichtungen in
Bezug auf die Umsetzung des "Fahrplans"80 nachzukommen,
indem sie entsprechende parallele und reziproke Schritte un-
ternehmen, und betont, wie wichtig und vordringlich die

Schaffung eines glaubwürdigen und wirksamen Überwa-
chungsmechanismus unter Einschaltung Dritter ist, an dem al-
le Mitglieder des Quartetts beteiligt sind;

5. unterstreicht die Notwendigkeit einer Verpflichtung
auf die Vision der Zwei-Staaten-Lösung und den Grundsatz
"Land gegen Frieden" sowie der Durchführung der Resolutio-
nen 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) und 1515 (2003) des
Sicherheitsrats;

6. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit der ra-
schen Beendigung der erneuten Besetzung palästinensischer
Bevölkerungszentren und der vollständigen Einstellung aller
Gewalthandlungen, einschließlich militärischer Angriffe,
Zerstörungen und Terrorakten;

7. fordert die beteiligten Parteien, das Quartett und an-
dere interessierte Parteien auf, alle notwendigen Anstrengun-
gen und Initiativen zu unternehmen, um die Verschlechterung
der Situation aufzuhalten und alle seit dem 28. September
2000 am Boden ergriffenen Maßnahmen rückgängig zu ma-
chen, und die erfolgreiche und rasche Wiederaufnahme des
Friedensprozesses und den Abschluss einer endgültigen fried-
lichen Regelung sicherzustellen;

8. unterstreicht die Notwendigkeit

a) des Abzugs Israels aus dem seit 1967 besetzten palä-
stinensischen Gebiet;

b) der Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des
palästinensischen Volkes, allen voran des Rechts auf Selbst-
bestimmung und des Rechts auf seinen unabhängigen Staat;

9. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit der Lö-
sung des Problems der Palästinaflüchtlinge in Übereinstim-
mung mit ihrer Resolution 194 (III) vom 11. Dezember 1948;

10. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in
dieser kritischen Zeit die Gewährung wirtschaftlicher, huma-
nitärer und technischer Hilfe für das palästinensische Volk
und die Palästinensische Behörde zu beschleunigen, um das
Leid des palästinensischen Volkes lindern, die palästinensi-
sche Wirtschaft und Infrastruktur wieder aufbauen und die
Neustrukturierung und Reform der palästinensischen Institu-
tionen unterstützen zu helfen;

11. ersucht den Generalsekretär, die Bemühungen fort-
zusetzen, die er mit den beteiligten Parteien und im Benehmen
mit dem Sicherheitsrat unternimmt, um eine friedliche Rege-
lung der Palästina-Frage herbeizuführen und den Frieden in
der Region zu fördern, und der Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über diese Bemü-
hungen und über die Entwicklungen in dieser Angelegenheit
vorzulegen.

RESOLUTION 58/22

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 155 Stimmen bei 8 Gegenstimmen und 7 Enthaltun-
gen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.27 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam,
Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Malay-
sia, Marokko, Mauretanien, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika,
Sudan, Togo, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Palästina.

81 A/56/1026-S/2002/932, Anlage II, Resolution 14/221.
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